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Michael Schmidt-Salomon: 

Sterbehilfeorganisationen fördern - nicht verbieten! 
12. Juni 2015 auf http://hpd.de/  
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OBERWESEL. (hpd/gbs) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren soll künftig bestraft werden, wer regelmäßig 
schwerstleidenden Menschen hilft, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. So will es ein von zahlreichen 
Parlamentariern unterstützter Gesetzentwurf einer Abgeordnetengruppe um Michael Brand (CDU) und 
Kerstin Griese (SPD). Der Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs), Michael 
Schmidt-Salomon, hat den Entwurf heute in einer ausführlichen Stellungnahme als „zutiefst undemokra-
tisch, juristisch absurd und ethisch unverantwortlich“ kritisiert und angekündigt, gegen ein entsprechen-
des Gesetz an der Seite des Dignitas-Gründers und neuen gbs-Beirats Ludwig A. Minelli zu klagen, sollte es 
im Deutschen Bundestag verabschiedet werden. 

„Man muss sich vor Augen führen, was momentan in Berlin geschieht“, sagte Schmidt-Salomon. „Obwohl die 
Bürgerinnen und Bürger mit überwältigender Mehrheit eine Liberalisierung der Sterbehilfe fordern, planen ihre 
gewählten Vertreter mehrheitlich, die seit 140 Jahren bestehenden rechtlichen Möglichkeiten der Sterbehilfe ein-
zuschränken und jede Form von professioneller Freitodbegleitung zu verbieten! Vor allem die Gesetzentwürfe von 
Brand und Griese1 sowie von Patrick Sensburg und Thomas Dörflinger2 (beide CDU), die sogar ein Strafmaß von 
5 Jahren fordern, sind zutiefst undemokratisch, da sie den klar dokumentierten Willen der Bevölkerung ins Gegen-
teil verkehren. Angesichts der niederschmetternden Ignoranz der Volksvertreter gegenüber den Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger ist man geneigt, mit Bertolt Brecht zu fragen: Wäre es da nicht doch einfacher, die Re-
gierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?“ 

Hohe Kollateralschäden für ein unnötiges Gesetz  

Der gbs-Sprecher warf den Gruppen um Brand und Griese bzw. Sensburg und Dörflinger in seiner Stellungnahme 
nicht nur „mangelndes Demokratieverständnis“ vor, sondern auch „juristische Unbelehrsamkeit“. Er verwies da-
bei auf die im April veröffentlichte Resolution von rund 140 renommierten Strafrechtlern3, die sich mit großer 
Entschiedenheit gegen ein Verbot von Freitodbegleitungen ausgesprochen hatten: „Dass Bundestagsabgeordnete 
ein solch klares Votum von Fachjuristen ausblenden, ist mir unbegreiflich. Eigentlich sollte es doch jedem Parla-
mentarier einsichtig sein, dass man die Unterstützung einer Handlung nur dann unter Strafe stellen kann, wenn die 
unterstützte Handlung selbst eine Straftat darstellt, was der Suizid jedoch nicht ist. Im Gegenteil: Der Suizid ist 
das ‚letzte Menschenrecht‘. Wer sich freiverantwortlich, wohlinformiert und aus nachvollziehbaren Gründen ent-

                                                           
1 https://www.epenportal.de/filemanager/storage/dokumente-22454/gruppenantrag-ge-verbot-geschaeftsmaessige-foerderung-
der-selbstoettung_stand-09-06-2015.pdf  
2 http://taz.de/Radikaler-CDU-Vorsto%C3%9F-zur-Sterbehilfe/!5200745/  
3 http://hpd.de/artikel/11581?nopaging=1  
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scheidet, sein Leben selbstbestimmt zu beenden, sollte dies auf würdevolle, sanfte Weise tun dürfen. Dazu benöti-
gen die allermeisten Menschen jedoch professionelle Hilfe. Ihnen diese Hilfe mit der schärfsten Waffe des Staa-
tes, nämlich den Mitteln des Strafgesetzbuches, zu untersagen, obwohl durch die Hilfeleistung keinerlei Rechtsgü-
ter bedroht werden, ist mit den Prinzipien eines modernen, liberalen Rechtsstaates nicht zu vereinbaren.“ 

„Juristisch absurd“ sei auch der Vorschlag der Gruppe um Brand und Griese, Angehörigen Freitodbegleitungen zu 
erlauben, Sterbehilfeorganisationen und ärztlichen „Wiederholungstätern“ jedoch zu verbieten: „Es gibt kein ver-
nünftiges Argument, das eine solche Abgrenzung rechtfertigen könnte“, erklärte Schmidt-Salomon. „Außerdem 
verlangen wir ja normalerweise gerade in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, die Anwesenheit von 
Experten, die genau wissen, was sie tun, und die Kriterien ihrer Entscheidungen offenlegen. Nur bei der Sterbehil-
fe soll es nun  exakt umgekehrt sein. 

Hier sollen ausgerechnet Laien ohne Fachwissen und ohne Transparenzkriterien das tun dürfen, was den Experten 
verboten ist. Offenbar haben die Parlamentarier bei ihrem Entwurf nicht bedacht, in welche Notsituationen sie 
schwerstleidende Menschen und ihre Angehörigen damit bringen. Ausgerechnet im Moment der größten existen-
tiellen Bedrängnis sollen sie alleingelassen werden und sich nicht an professionelle Helfer wenden dürfen. Da-
durch steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit von Kurzschlussreaktionen, es ist auch zu befürchten, dass die Be-
troffenen völlig ungeeignete und weiteres Leid verursachende Mittel wählen werden, um ihrem Leben ein Ende zu 
setzen. Wer solch hohe menschliche Kollateralschäden für ein völlig unnötiges Gesetz, dessen Fehlen in den letz-
ten 140 Jahren niemand bemerkt hat, in Kauf nimmt, handelt ethisch unverantwortlich!“ 

Kriminalisierung der Freitodbegleitung treibt Menschen in den Verzweiflungssuizid 

Dass Brand und Griese bzw. Sensburg und Dörflinger „die verheerenden praktischen Konsequenzen ihrer Vor-
schläge vollständig ausblenden“, hat Schmidt-Salomon zufolge nicht nur religiöse Gründe (der gbs-Sprecher ver-
wies in diesem Zusammenhang darauf, dass Brand Mitglied der „Kammer für Öffentliche Verantwortung der 
EKD“ ist, Griese Mitglied der „Synode der EKD“, Sensberg stellvertretender Bundesvorsitzender des „Verbands 
der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung“ und Dörflinger Mitglied des „Zentralkomitees der Deutschen Ka-
tholiken“).  

Der blinde Fleck der Abgeordneten sei „nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass sie die Möglichkeiten der 
Palliativmedizin enorm überschätzen“: „Tatsächlich kann die Palliativmedizin längst nicht allen Patienten helfen - 
selbst wenn wir das Hundertfache der Mittel einsetzen würden, die der Bundestag für den Ausbau der Palliativver-
sorgung bereitstellen will. Denn viele schwerstkranke Menschen wünschen sich den Tod nicht deshalb herbei, 
weil sie unter unerträglichen Schmerzen leiden, sondern weil sie, beispielsweise aufgrund eines Verlusts der Kon-
trolle über ihre Körperfunktionen, nicht mehr in der Lage sind, über ihr Leben in der Weise zu bestimmen, die sie 
selbst als menschenwürdig erachten. Eine Kriminalisierung der Suizidassistenz würde dieses Problem nicht lösen, 
sondern weiter verschärfen. Daher müssen wir damit rechnen, dass ein Verbot von Freitodbegleitungen noch mehr 
Menschen in harte Verzweiflungssuizide treiben wird. Die Parlamentarier sollten sich also sehr genau überlegen, 
ob sie wirklich dafür verantwortlich sein wollen, dass sich noch mehr Menschen vergiften, erhängen oder vor Zü-
ge werfen.“ 

Ohnehin habe die deutsche Sterbehilfe-Debatte „angesichts der hohen Rate von harten Verzweiflungssuizidversu-
chen und der äußerst geringen Zahl von professionellen Freitodbegleitungen einen Verlauf genommen, der jeder 
Rationalität widerspricht“. „Zur Erinnerung: In Deutschland nehmen sich Jahr für Jahr rund 10.000 Menschen das 
Leben - oftmals auf eine äußerst schmerzhafte, entwürdigende und auch für Außenstehende schwer belastende 
Weise. Darüber hinaus scheitern jährlich etwa 200.000 Suizidversuche, was für die Betroffenen häufig mit gravie-
renden Langzeitschäden und für die Angehörigen mit großem psychischem Leid verbunden ist. 

Zur Lösung dieses gesellschaftlichen Problems, das andere heiß diskutierte Themen hinsichtlich seiner menschli-
chen und ökonomischen Dimensionen weit in den Schatten stellt, hat die deutsche Politik in den letzten Jahrzehn-
ten so gut wie nichts unternommen! Als aber bekannt wurde, dass sich etwa 300 schwerstleidende Deutsche pro 
Jahr freiverantwortlich, aus absolut nachvollziehbaren Gründen und bei entsprechender medizinischer Indikation 
von professionellen Helfern beim Freitod begleiten lassen, gerieten die Politiker in heillose Panik und überschlu-
gen sich mit Forderungen nach Freiheitsstrafen! Dieses Verhalten ist nicht nur wegen des eklatanten Missverhält-
nisses der Fälle (200.000 : 300) völlig absurd, sondern auch deshalb, weil gerade die gesellschaftliche Akzeptanz 
von Freitodbegleitungen dazu beitragen kann, die erschreckend hohen Raten von Verzweiflungssuiziden und Ver-
zweiflungssuizidversuchen zu reduzieren.“ 

Evidenzbasierte Politik und Suizidkonfliktberatungsstellen  

Schmidt-Salomon verwies in diesem Zusammenhang auf die Erfahrungen der Schweiz, wo die Akzeptanz profes-
sioneller Freitodbegleitungen zu einer deutlichen Verringerung von harten Suiziden und Suizidversuchen geführt 
habe: „Es mag deutsche Politiker vielleicht verwundern, aber tatsächlich sind Sterbehilfeorganisationen wie 
Dignitas4 äußerst wirksame Instrumente zur Verhinderung von Suizidversuchen. Das hat zwei wesentliche Grün-

                                                           
4 http://dignitas.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=58&lang=de  
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de: Erstens führt die Gewissheit, dass man im Notfall mit professioneller Hilfe auf geordnete und sanfte Weise aus 
dem Leben scheiden und sein Leiden beenden kann, dazu, dass der psychische Druck bei den Betroffenen ab-
nimmt. Zweitens kommen Sterbehilfeorganisationen, gerade weil sie anerkennen, dass der Suizid unter bestimm-
ten Umständen eine rationale Entscheidung sein kann, viel eher ins Gespräch mit leidenden, sterbewilligen Perso-
nen als Institutionen, die den Suizid bzw. die Suizidhilfe ablehnen. Nicht ohne Grund weist Ludwig A. Minelli, 
der Gründer von Dignitas, seit Jahren darauf hin, dass seine Organisation weit mehr Suizide verhindert, als sie be-
gleitet. Tatsächlich stehen im Zentrum der Arbeit von Dignitas nicht die Hilfen zum Sterben, sondern die Hilfen 
zum Leben - ein Faktum, das deutsche Politiker mehrheitlich nicht zur Kenntnis nehmen wollen.“ 

Um zu vernünftigen, rechtsstaatlichen Lösungen zu gelangen, fordert Schmidt-Salomon die Etablierung einer „e-
videnzbasierten Politik, die sich von empirischen Belegen leiten lässt, statt von religiösen oder politischen Ideolo-
gien“: „Wer die Faktenlage zur Kenntnis nimmt, der sollte begreifen, dass die 300 Menschen, die sich aus absolut 
nachvollziehbaren Gründen für den Freitod entscheiden und sich dabei professionell begleiten lassen, keineswegs 
das Problem sind, das wir lösen müssen, sondern die 200.000 Menschen, die Jahr für Jahr versuchen, ihr Leben 
aus fragwürdigen Gründen und mit oftmals entwürdigenden Methoden zu beenden.  

Mit dem Strafrecht lässt sich dieses Problem ganz sicher nicht angehen. Im Gegenteil: Statt einer Kriminalisierung 
der Freitodbegleitung, mit dem das Thema noch weiter tabuisiert würde, bräuchten wir endlich eine offene, ehrli-
che, evidenzbasierte Debatte. Mehr noch: Wir bräuchten ein Netz von Suizidkonfliktberatungsstellen, die ähnlich 
ergebnisoffen arbeiten wie die bestehenden Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.  

Die Erfahrung zeigt nämlich, dass rigorose Forderungen wie ‚Keine Drogen!‘, ‚Kein Sex unter Teenagern!‘, ‚Kei-
ne Abtreibung!‘, ‚Keine Suizide!‘ kontraproduktiv sind, da sie im Ergebnis zu mehr Drogentoten, mehr Teenager-
Schwangerschaften, mehr Schwangerschaftsabbrüchen und auch zu mehr Suizidversuchen führen. Das heißt: 
Wenn der Staat Verzweiflungssuizide und Suizidversuche tatsächlich verhindern möchte, so sollte er Sterbehilfe-
organisationen fördern - nicht verbieten! Denn nur diejenigen, die Suizide nicht per se ablehnen, können mit Ster-
bewilligen in ein offenes Gespräch im Rahmen einer Suizidkonfliktberatung kommen. Dass bislang nur eine ver-
schwindend kleine Anzahl von Abgeordneten zu dieser Einsicht gelangt ist, zeigt, wie gering der Kenntnisstand 
der politisch Verantwortlichen noch immer ist.“ 

Gleich zwei gbs-Beiräte werden durch die geplante Gesetzgebung bedroht 

Im Rahmen seiner Stellungnahme gab Schmidt-Salomon bekannt, dass die Giordano-Bruno-Stiftung den Schwei-
zer Rechtsanwalt und Dignitas-Gründer Ludwig A. Minelli5 neu in ihren Beirat berufen hat: „Diese Berufung darf 
auch als politisches Signal verstanden werden. Mit Ludwig A. Minelli, der neben der Schweizer Organisation 
auch den deutschen Ableger ‚Dignitas Deutschland‘ gegründet hat, sowie Uwe-Christian Arnold, der als Arzt in 
den letzten 20 Jahren einigen hundert Patienten geholfen hat, ihr Leben auf sanfte, selbstbestimmte Weise zu be-
enden, sind gleich zwei unserer Beiräte durch die geplante Gesetzgebung bedroht. Auch deshalb steht für uns fest: 
Sollte der Deutsche Bundestag eine Kriminalisierung von Freitodbegleitungen beschließen, werden wir dagegen 
mit allen juristischen Mitteln vorgehen - falls nötig, durch alle Instanzen hindurch bis auf die europäische Ebene.“ 

In den letzten Monaten habe sich die Giordano-Bruno-Stiftung zusammen mit ihren Bündnispartnern darauf kon-
zentriert, Politiker und Medienverantwortliche über die realen Zusammenhänge aufzuklären. Medial sei diese 
Strategie zwar aufgegangen, aber die breite öffentliche Debatte habe tragischerweise kaum Einfluss auf die politi-
sche Meinungsbildung im Parlament: „Wir haben jedem Bundestagsabgeordneten ein Exemplar des Bu-
ches6 „Letzte Hilfe - Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben“ zukommen lassen, in dem Uwe-Christian Arnold 
die Schicksale der Menschen schildert, die er in den letzten Jahren als Sterbehelfer begleitet hat. Ich habe bislang, 
abgesehen von zwei ausgewiesenen christlichen Fundamentalisten, keinen einzigen Sterbehilfekritiker getroffen, 
der nach der Lektüre dieses Buchs weiterhin für ein Verbot professioneller Freitodbegleitungen eingetreten wäre.  

Einen ähnlichen Effekt hatten wir uns auch bei Parlamentariern erhofft. Doch wie es scheint, haben sich die meis-
ten Bundestagsabgeordneten gar nicht erst die Mühe gemacht, einen Blick in das Buch zu werfen, obwohl es wie 
kein anderes die Tätigkeit beschreibt, die künftig verboten werden soll. Offenbar ist es zuviel verlangt, dass sich 
Abgeordnete wirklich gründlich informieren, bevor sie in die politische Debatte einsteigen. Das mag angesichts 
der Vielzahl der Themen, mit denen sie sich beschäftigen müssen, subjektiv verständlich sein, löst aber nicht das 
Problem, vor dem wir stehen.“ 

Von den vier im Parlament vorgelegten Gesetzesentwürfen, sagte Schmidt-Salomon, sei nur der Vorschlag 
der Gruppe um Renate Künast (Grüne) und Petra Sitte (Linke)7 zu begrüßen, obgleich es auch in diesem Papier 
einigen Nachbesserungsbedarf gebe. Der Entwurf der Gruppe um Peter Hintze (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) 
liege zwar noch nicht vor, jedoch müsse man anhand des Grundsatzpapiers8 der Gruppe davon ausgehen, dass der 
Vorschlag - im Unterschied zu dem Entwurf von Künast/Sitte - die geltende liberale Rechtslage deutlich ver-

                                                           
5 http://www.giordano-bruno-stiftung.de/beirat/minelli-ludwig  
6 http://letzte-hilfe.de/buch/  
7 http://www.petra-sitte.de/wp-content/uploads/2015/06/Gesetzentwurf-Suizidassistenz-Kuenast-Sitte-Gehring1.pdf  
8 http://www.carola-reimann.de/images/2014/2014-10-16_Sterbehilfe_Positionspapier_Hintze_Reimann.pdf  
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schlechtere, obgleich Hintze und Lauterbach in Debatten stets versuchten, den gegenteiligen Eindruck zu erwe-
cken. Völlig indiskutabel seien sowohl der rigide Verbotsvorschlag der CDU-Abgeordneten Sensburg und 
Dörflinger als auch der Entwurf der interfraktionellen Gruppe um Brand und Griese. Dass dieser Entwurf nach 
Einschätzung vieler Experten wohl die meisten Abgeordnetenstimmen hinter sich vereinigen wird, hält Schmidt-
Salomon für eine „intellektuelle Bankrotterklärung mit gravierenden politischen Nebenwirkungen“: „Ein derarti-
ges Gesetz hätte nicht nur katastrophale Folgen für schwerstleidende Patienten und ihre Angehörigen, sondern 
würde auch der Politikverdrossenheit in Deutschland weiteren Vorschub leisten. Sollten sich die Befürworter ei-
ner Kriminalisierung der Freitodbegleitung im Parlament tatsächlich durchsetzen, wäre dies ein tragischer Beleg 
für das Versagen der politischen Klasse in Deutschland.“ 

Eine härtere Gangart in Sachen Sterbehilfe 

Angesichts der „Ignoranz der Mehrheit der Parlamentarier, denen es offensichtlich egal ist, dass die öffentliche 
Debatte in eine völlig andere Richtung geht als der politische Entscheidungsprozess“, habe der Vorstand der 
Giordano-Bruno-Stiftung beschlossen, eine „etwas härtere Gangart in Sachen Sterbehilfe“ einschlagen, erklärte 
Schmidt-Salomon. „Obwohl ich alles andere als ein Freund des ‚Wutbürgertums‘ bin, sehe ich derzeit kaum einen 
anderen Weg als den der politischen Skandalisierung. Wir müssen den Abgeordneten, die die Suizidassistenz 
verbieten möchten, unmissverständlich klar machen, dass es für sie Konsequenzen haben wird, wenn sie in 
solch eklatanter Weise gegen die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler verstoßen. Wer wider alle Ver-
nunft und gegen den erklärten Willen einer überwältigenden Bevölkerungsmehrheit für eine Kriminalisie-
rung der Freitodbegleitung stimmt, sollte damit rechnen, dass er die berechtigte Empörung der Bürgerin-
nen und Bürger zu spüren bekommt! Unser Widerstandsgeist ist jedenfalls nicht erloschen. Uwe-Christian Ar-
nold, der für seinen unermüdlichen Einsatz für schwerstleidende Menschen eigentlich das Bundeverdienstkreuz 
verdient hätte, mit einer mehrjährigen Haftstrafe zu bedrohen, ist eine politische Farce, gegen die wir uns mit allen 
Mitteln zur Wehr setzen werden!“ 

 

 

 


